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1. VorstellungderGesellschaff

Die P & P Treuhand GmbH ist ein Tochterunternehmen der Kanzlei Dr. Pennä & Pabst

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte. Wir

sind ein mittelständisches Wirtschaffsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen mit

ca. 45 Mitarbeitern.

Wir haben Niederlassungen in Idstein, Bad Schwalbach und Wiesbaden. Insbesonde-

re die Prüfung und Beratung von öffentlichen Einrichtungen ist zu einem bedeutenden

Schwerpunkt unserer Tätigkeit geworden. Wir sind auf diesem Gebiet in einer Vielzahl

von öffentlichen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften tätig und haben als Prü-

fungsbeauftragter des hessischen Rechnungshofs in den letzten 20 Jahren im Rah-

men der Überörtlichen Prüfung die Wirtschaftlichkeit zahlreicher öffentlicher Körper-

schaften beurteilt.

Geschäffsführer unserer Gesellschaft sind die Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Günter

Pennä, Harald Pabst und Torsten Weimar. Sie werden durch die Wirtschaftsprüfer

Thomas Müller, Maik Althoff, Johannes Sturm und Thomas Georg als Prokuristen un-

terstützt. Darüber hinaus verfügen wir über mehrere erfahrene Prüfungsleiter und As-

sistenten.

Nach dem Berufsrecht sind Wirtschaftsprüfer verpflichtet, Maßnahmen zur Qualitätssi-

cherung zu ergreifen. Die externe Qualitätskontrolle wurde im April 2017 vollzogen.

Die P&P Treuhand GmbH ist als gesetzlicher Abschlussprüfer nach § 38 Nr. 2f WPO

in das Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer eingetragen.



3 P P TREUHAND GMBH
WIRTSCHAFTSPRüFUNGSGESELtSCHAFT

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

2. A«iftrag und Auftragsumfang

Der Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanagement Karben hat

uns aufgefordert, ein Angebot für die

Prüfung des Jahresabschlüsse 2016

sowie der Lageberichte für die Geschäftsjahre 2016

des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanagement Karben

abzugeben.

Bei der Erstellung unseres Angebots legen wir die Daten aus dem Jahresabschluss

2015 zugrunde.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgt gemäß 27 Abs. 3 EigBGes i.V.m. § 317

HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgeleg-

ten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (vgl. Fachgutachten, Stellung-

nahmen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaffsprüfer in Deutschland

e.V.).

Wir werden uns im Rahmen der Durchführung der Prüfung eingehend mit sämtlichen

Betätigungsfeldern Ihres Betriebs und den vertraglichen Grundlagen auseinanderset-

zen, um uns ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs

zu verschaffen.

Unsere Prüfung umfasst insbesondere den Jahresabschluss sowie die dem Jahresab-

schluss zugrundeliegende Buchführung und den Lagebericht. Dabei ergeben sich im

Einzelnen die folgenden Bestandteile der Prüfung:
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- Vollständigkeit, Ausweis und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden

- Vollständigkeit, Ausweis und periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwen-

dungen

- Vollständigkeit und Inhalt von Anhang und Lagebericht

- Wirtschaftliche Verhältnisse

Unser Angebot beinhaltet auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Darüber hinaus ergeben sich aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risiko-

bereichen im Zeitablauf unterschiedliche Prüfungsschwerpunkte.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstellen wir einen ausführlichen Prüfungsbericht.

Der Bericht wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-

schlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.

3. Auftragsdurchführung

Grundsätzlich führen wir unsere Prüfungen unter Beachtung der aktuellen Prüfungs-

standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer durch. Im Rahmen der Auftragsdurchfüh-

rung können die folgenden Schritte unterschieden werden:

Vorgespräch

Hauptprüfung

Schlussbesprechung

Berichtserstellung

Vortrag vor den Gremien

In einem Vorgespräch können die Vorgehensweise der Prüfung erörtert, ein Zeitplan

abgestimmt sowie die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorzulegenden Unter-

lagen festgelegt werden.
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Die wesentlichen Prüfungshandlungen erfolgen im Rahmen der Hauptprüfung. Wir

werden die Prüfung nach genauer Terminvereinbarung überwiegend in Ihrem Hause

durchführen.

Soweit erforderlich und gewünscht findet zum Ende der Hauptprüfung eine Schluss-

besprechung mit den Verantwortlichen des Eigenbetriebs statt. In diesem Kreis wer-

den die Feststellungen im Einzelnen besprochen.

Die Berichtserstellung erfolgt im Anschluss an die Prfüungsarbeiten vor Ort in unse-

ren Kanzleiräumen.

Bei vielen Mandanten wird gewünscht, dass über unser Prüfungsergebnis noch einmal

in einem Vortrag vor den Gremien - häufig in einer Sitzung der Betriebskommission

- mündlich berichtet wird. Diesem Wunsch kommen wir mit einer Power-Point-

Präsentation selbstverständlich ohne besondere Berechnung nach.

4. Honorar

Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung im Sinne des HGB, des EigBGes

und unter Beachtung der einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer sowie eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz erlauben wir

uns jährlich einen

Festpreis in Höhe von 5.000,00 €,

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer,

zu veranschlagen. Reisekosten und sonstige Spesen werden nicht gesondert berech-

net.



6 P P TREUHAND GMBH
wtnarscuüparspgüpuxcscgsgi.tscuüp'r

STEUERBERATUNGSGESF!ILSCHAFT

In dem Festpreis ist die Aushändigung von fünf Prüfungsberichten und zwei

Testatexemplaren enthalten. Für die Erstellung weitere Prüfungsberichte veranschla-

gen wir 7,50 € je Exemplar.

Aus berufsständischen Gründen müssen wir darauf hinweisen, dass sich das Honorar

bei einer erheblichen Steigerung des Prüfungsaufwands erhöhen kann. Sollte sich

aufgrund unvorhergesehener Umstände eine wesentliche Überschreitung des von uns

kalkulierten Honorars abzeichnen, werden wir Sie rechtzeitig informieren, um gemein-

sam mit Ihnen die aufgetretenen Probleme zu lösen.

Das vereinbarte Honorar ist nach Übergabe der Prüfungsberichte und Rechnungsstel-

lung zu entrichten.

Der Zeitaufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wird

wesentlich von Art und Umfang der Prüfungsvorbereitung und der Mitwirkung der ver-

antwortlichen Personen bestimmt. Bei der Kalkulation des Honorars sind wir davon

ausgegangen, dass zu Beginn der Prüfung die Prüfungsbereitschaft Ihrerseits gege-

ben ist, insbesondere der Jahresabschluss vorliegt und sachkundige Auskunftsperso-

nen verfügbar und auskunftsbereit sind.

Bei vielen Mandanten wird gewünscht, dass über unser Prüfungsergebnis noch einmal

in einem Vortrag vor den Gremien - häufig in einer Sitzung des Haupt-, Finanz- und

Verwaltungsausschusses - mündlich berichtet wird. Diesem Wunsch kommen wir

selbstverständlich gerne nach. Für die Teilnahme an dieser Sitzung berechnen wir ei-

ne

Pauschale in Höhe von 350,00 €

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
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5. Datenschutz

Wir erheben, speichern und verarbeiten personen- und unternehmensbezogene Daten

des Eigenbetriebs zur Erfüllung unseres Auftrags, zur Wahrnehmung unserer berufli-

chen Pflichten, zur Sicherstellung unserer Unabhängigkeit und der Qualität unserer

Arbeit und ihrer Überprüfung. Selbstverständlich erfolgt die Erhebung, Speicherung,

Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten unter Beachtung des geltenden deutschen
Datenschutzrechts.

6. Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auffrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis

zu Dritten, sollen die als Anlage zu diesem Schreiben beigefügten ,,Allgemeinen Auf-

tragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der

Fassung vom 01 . Januar 2017 maßgebend sein.

Idstein, den 2. Oktober 2017

?

l-[
Td?n Weimar

Wirtschaffsprüfer
Steuerberater

Thomas Müller

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wir}schaftsprfifern
oder Wirtschaflsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,,Wirtschaftsprüfer? genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberafüng, Beratungen in winschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auffräge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriföich vereinban
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Verlrag zwischen Wir}-
schaftsprüfer und Auf}raggeber herleifün, wenn dies ausdrücklich vereinbart
is} oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergib}. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wir}schaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaflsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwuf oder in
der Endfassung) oder die Information i3ber das Tätigwerden des Wirlschafts-
prüfers für den Aufiraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirlschaffsprüfers, es sei denn, der Auffraggeber ist zur Wei}er-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflicmet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirkschaffsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaffsprüfers ffir den Auflragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.
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2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auflrags ist die vereinbar}e Leistung, nicht ein bestimm-
ter wir}schaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführi. Der Wir}schaftsprfjfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leisfüngen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nu}zung oder umseözung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantworllich. Der Wir}schaflsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wir}schafllichen Prüfungen - der ausdrücklichen schrifilichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wir}schaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende'Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mi(wirkungspflich(en des Auf(raggebers

(1 ) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaffsprüfer alle für
die Ausführung des Auffrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzertig übermiffel} werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiieren
Informa(ionen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wir}schafis-
prüfer geeignete Auskunffspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wir(schafisprüfers ha} der Auftraggeber die Volls}än-
digkei( der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfie und Erklärungen in einer vom Wirkschaflsprüfer formu-
lienen schfütlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Aufiraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Miöarbeiter des Wirischaftsprüfers gefährdeL Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere 7i3r Angebo(e auf Anstellung oder (Iber-
nahme von Organfunktionen und für Angebo(e, Aufiräge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auffrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziienen Unternehmen. auf die die unab-
hängigkeitsvorschrif}en in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wir}schaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordenilichen Kündigung des Auftrags berecmigt.

5. Berichtersta(füng und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaffsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzus}ellen ha}, is} alleine diese schriflliche Darstellung
maßgebend. Entwüfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nich} anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wir}schaflsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schrifflich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftspr(ifers außerhalb des er}eilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auflraggeber Anspruch auf NacherTüllung
durch den Wir(schaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der NacherTül-
lung kann er die Vergüfüng mindern oder vom Ver(rag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher er}eilt worden, so kann der Auf}raggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbracli-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse is}. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche besiehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Aufiraggeber
unverzfiglich in Textform gel(end gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1 ,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbaye Llnrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wlrtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schafisprüfer auch Driffen gegenüber berichtigt vterden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der ben.iflichen Äußerung des Wir)schaftsprfifers enthalföne
Ergebnisse infrage zu stellen, berechiigen diesen, die Äußerung auch Dritien
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenann}en Fällen ist der Aufiragge-
ber vom Winschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflich( gegenüber [)ritten, Da}enschu}z

(1) Der Wirtschaftsprüfer is} nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. I HGB.
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflich}eI über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Aufiraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wlr)schaflsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Daöenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaffsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gel}en die ieweils anzuwendenden gese}zlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung deis § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Süfern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findei
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung bestehl is{ die Haftung
des Wir}schaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jedet An, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Hers}ellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachfön einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. j Nr. 2 WPO auf 4 Miü. € beschränkt

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Ver}ragsverhältnis mii dem Auf-
traggeber stehen dem Winschaftsprüfer auch gegenüber Driffen zu.

(4) Lei}en mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirkschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichfüer-
letzung des Wir(schaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die be{reffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Lizenziert für/Licensed !o: Dr. Penrie & Pabst Part mb8 / P&P Treuhan6 GmbH i4353537 i526
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheiilichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst särmliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren en(standen sind. Dabei gil} mehrTaches auf
gleichei oder gleichar(ige+ Fehlerquelle beruhendes Tun oder tJnterlassen als
einheitliche Pflichfüerletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirkschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaffsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. [)ie Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschtiebenen Pflichi-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schrifflichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Aufttaggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaffen Verletzung von Leben, Keirper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
j ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleib} unberührt.

'I(1. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsau}träge

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Köiper-
schafts}euer. Gewerbesteuer, Einheitsbewer}ung und Vermeiqenskeuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohns}euer, sons}igen Steuem und Abgaben
er}olgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkemsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Vefahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der VerwBltungsgerichtsbarkeit sowie in S}euerStrafSaChen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkei( im Zusammenhang mi} Um-
wandlungen, Kapitalefööhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquida}ion und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der ErTüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeifüng der Umsa}zsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehön dazu nicht die Überpräfung
ekwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Fraqe, ob alle
in Betrachi kommenden umsatzs}euerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erlassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wir}schaftsprüfe+
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss odey
Lagebericht, darT er diesen Bestätigungsvermerk nicht vvei{erverwenden.

Hat der Wirkschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erleill so ist ein
Hinweis auf die durch den Wir}schaflsprüfer durchgeführ}e Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mii dem von ihm genehmigten
Wofüaut zulässig.

(2) Widerruft öer Wiitschaftspiüfei den Bestätigungsvermerk, so darT der
Bestä}igungsvermetk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wir}schafisprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggebe+ hat Anspiuch auf fünf Berich}sausfertigungen. Wei{ere
Ausfefügungen werden besonders in Rechnung gestellt.

'12. Elektronische Kommuriikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirkschaftsprüfer und dem Auffraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika}ion
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirk-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergü(ung

(1 ) Der Wirtschaf}sprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Ansp+uch auf Erstat(ung seiney Auslagen? die Umsa}zsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Vehrere Auf}raggeber haften als
Gesamtschuldner.

X 1 . Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaflsprüfer ist berech(ig(, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberafüng die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und volls(än-
dig zugrunde zu legen; dies gil} auch für Buchführungsauflräge. Er hat jedoch
den Auffraggeber auf von ihm festgestellte Unrichiigkeiten hinzuweisen.

(2) Der S}euerberatungBBuftrag umfBsst nicm die zur Wahrung von Frisien
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass dey Wmschafisprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaffsprüfer alle für die Wahrung von Fiisten wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzei(ig vorzulegen, dass
dem Wktschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur VerTügung
sföhL

(2) 1st der Auftraggeber kein Verbraucher, so isi eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirkschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersa}z nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

[)er Wirtschaflsprüfer ist nicht bereit, an StreitbeilegungsverTamen vor einer
Verbraucherschlicmungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

'15. Anzuwendendes Rechi

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tä}igkei-
ten:

Für den Auf}rag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sptüche gilt nut deutsches Recht

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteue+,
Körperschaflsteuer und Gevverbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auf}raggebe+ vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sons}iger für die Besteuerung erTorderlicher Aufsiellungen
und Nacl'iweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mi}wirkung bei Beiriebspiüfungen und Auswer}ung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten S}euern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdevmahien hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirkschaftsprüfer berücksich(ig} bei den vorgenann}en Aufgaben die
wesentliche veröffen(lich}e Rech}sprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels andeiweitiger scmifllicher Ve+einbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genanmen Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Winschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbe+a-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedriqere als die gesetzliche Vergütung in Tex{Toym
vereinbart werden.
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